
Stadt Peitz
                                                                                                                      

Beschlussvorlage

für Stadtverordnetenversammlung der Stadt Peitz  am: 03.12.2012      

öffentlich Vorlage-Nr.: SP/OA/300/2012 TOP:

Thema:
Beschluss der Satzung über die Erhebung einer Winterwartungsgebühr in der Stadt Peitz

Vorberatung mit:
Hauptausschuss am 19.11.2012

Sachdarstellung:
Aufgrund  des  Beschlusses  der  Stadtverordnetenversammlung  der  Stadt  Peitz  zur  Vergabe  der 
Winterdienstleistung  für  die  Stadt  Peitz  vom 07.11.2012 musste  eine  neue  Gebührenkalkulation 
durchgeführt werden, welche zu Änderungen der jeweiligen Gebühren-sätze für die Winterwartung 
führte.
Ausschlaggebend war hierbei der Umfang der zu erfüllenden Winterdienstleistungen, welche sich  
nun  nicht  mehr  nur  auf  Hauptverkehrsstraßen  und  Haupterschließungsstraßen  sondern  auch  auf 
Anliegerstraßen  erstreckt  (gemäß  Straßenverzeichnis  zur  Satzung  über  Straßen-reinigung  und 
Winterwartung in der Stadt Peitz). 
Der  Satzungsentwurf  einschließlich  der  Gebührenkalkulation  für  die  Winterwartung  für  den  8. 
Kalkulationszeitraum in der Stadt Peitz wurde bereits dem Hauptausschuss der Stadt Peitz in seiner  
Sitzung am 19.11.2012 zur Beratung vorgelegt.
Nach  umfangreicher  Diskussion  über  die  verschiedenen  Gebührenvarianten  empfiehlt  der 
Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Peitz, die umlagefähigen Kosten, nicht 
wie  bisher  mit  gesetzlich zulässigen  75  % auf  die  gebührenpflichtigen Grundstücke umzulegen,  
sondern mit 60 %.
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt  Peitz wird gebeten,  sich für eine der nachfolgenden 
Gebührenvarianten des 8. Kalkulationszeitraumes vom 01.01.2013 bis 31.12.2014 zu entscheiden 
(siehe Anlage - Gebührenübersicht). Dabei sind ebenso die Auswirkungen auf den zu erwartenden 
Zuschussbedarf für den Haushalt der Stadt Peitz mit zu berücksichtigen. 

Winterdienstkosten 
durch Dritte

Umlage = Einnahme Zuschussbedarf für 
Haushalt der Stadt Peitz

Variante 1 120.101,83 € 91.077,06 €
(75%)

29.024,77 €

Variante 2 120.101,83 € 85.005,26 €
(70%)

35.096,57 €

Variante 3 120.101,83 € 78.933,45 €
(65 %)

41.168,38 €

Variante 4 120.101,83 € 72.861,65 €
(60 %)

47.240,18 €



 Einreicher: Amt Peitz
                    Die Amtsdirektorin
                    Ordnungsamt

Peitz, den 21.02.2013

                  gez.  Herr Dirk Blümel
                  Ordnungsamtsleiter



Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Peitz beschließt die Satzung über die Erhebung 
einer Winterwartungsgebühr in der Stadt Peitz einschließlich der Gebührenkalkulation.

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:                          ja:
Mittel stehen zur Verfügung Mittel stehen nicht zur Verfügung
Produkt/Kostenstelle Budget Art (ET, AW)* HH-Jahr Betrag in €
54501.2001 ET/AW

zusätzlicher Zuschussbedarf / Belastung bei 60 % 18.215,41

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt:            ja/nein
Mittel stehen zur Verfügung Mittel stehen nicht zur Verfügung
Produkt/Kostenstelle Maßnahme Art (EZ, AZ)* HH-Jahr Betrag in €

Folgekosten:                                                                                               ja/nein
Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungk.. Unterhaltung ) Jahr Umfang in €

*)     ET...Ertrag    AW…Aufwand                               *)     EZ…Einzahlung   AZ…Auszahlung

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:   ….....   
davon anwesend.   ….....   
Abstimmung:   ….....   Ja-Stimmen   ….....   Nein-Stimmen   ….....   Enthaltungen

Sachbearbeiter: Sophie Miethke

mitgezeichnet:
Ordnungsamt Dirk Blümel Zustimmung
Kämmerei Monika Friedow Kenntnisnahme

Anlagenverzeichnis:

Satzungsentwurf/ Gebührenkalkulation
Anlage - Gebürenübersicht
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